
KommWFP: 9. Belegungsbindung

9.   Belegungsbindung 

1Die geförderten Wohnungen sind entsprechend dem Zweck der Zuwendung an einkommensschwache 
Haushalte zu vermieten; dabei sollen anerkannte Flüchtlinge angemessen berücksichtigt werden. 2Bei der 
Auswahl der berechtigten Haushalte soll sich der Zuwendungsempfänger an den Einkommensgrenzen der 
sozialen Wohnraumförderung (vgl. Art. 11 des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes – BayWoFG) 
orientieren. 3Die Belegung erfolgt durch den Zuwendungsempfänger.


